
Stellung:23 Ein Vermögensschaden iSd § 263 StGB trete ein,
wenn die Vermögensverfügung des Getäuschten „bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise“ unmittelbar zu einer nicht
durch Zuwachs ausgeglichenen Minderung des wirtschaftli-
chen Gesamtwerts seines Vermögens führe. Nach der gesetz-
lichen Regelung des § 1 ProstG habe der Geschädigten für
die sexuelle Leistung ein Entgelt zugestanden, das nach der
getroffenen Abrede sofort in bar zu erfüllen war. In solchen
Fällen führe die Unfähigkeit des Schuldners, sofort zu bezah-
len, bei wirtschaftlicher Betrachtung aber zu einem täu-
schungsbedingt gegenüber dem Vereinbarten (wegen des
Ausfallrisikos) geminderten Wert des Anspruchs. (Das LG
hatte nämlich einen Betrug mit der Begründung abgelehnt,
dass der Angeklagte in wenigen Tagen sein Gehalt ausbezahlt
bekommen hätte und seine Wohnadresse der Geschädigten
und den anderen Prostituierten ohnehin bekannt gewesen
sei.) Auch dagegen ist aus Sicht des „ökonomischen Ver-
mögensbegriffs“ nichts einzuwenden.24

E. WEITERFÜHRENDE HINWEISE

Außerhalb der Prostitution schwelt der Streit zwischen dem
(mehr) ökonomischen und dem (mehr) juristischen Ver-
mögensbegriff aber unvermindert weiter, zB wenn Backpul-
ver als Kokain verkauft wird.25 Würde man hier für § 263
StGB die Täuschung verneinen, weil das Recht nicht bei
Strafe ein Geschäft verbieten und zugleich verbieten kann,
dabei zu lügen – oder den Schaden, weil der Käufer aus dem
Kaufvertrag gem. § 134 BGB (gesetzliches Verbot) keinen
Anspruch auf Lieferung hat (umgekehrt wäre der Verkäufer,
der mit Falschgeld bezahlt würde, auch nicht geschädigt) – so

entstünde ein rechtsfreier Raum im „Ganovenmilieu“. Das
gilt es zu verhindern.

Darum geht es – letztlich – auch in BGH NStZ-RR 2018,
221, wo entschieden wurde, dass sich wegen Betruges strafbar
mache, wer vom „Islamischen Staat“ (IS) einen hohen Geld-
betrag für Attentate erschwindelt, die er niemals vorhatte
auszuführen.26 Der Gesetzeszweck des § 89 c StGB, Geld-
zuflüsse an Terrororganisationen zu verhindern, gebe keinen
Anlass, den Vermögensbegriff bei § 263 StGB einzuschrän-
ken. Die Rechtsordnung kenne im Bereich der Vermö-
gensdelikte kein wegen seiner Herkunft, Entstehung oder
Verwendung schlechthin schutzunwürdiges Vermögen. –
Dass der BGH auf diese Weise (indirekt) das Vermögen einer
Terrororganisation wie des IS schützt,27 nahm er dabei in
Kauf.28 Das heißt aber nicht, dass der BGH den IS lieber mag
als die Prostituierten.29

23 Da es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal handelt, kommt es genau
genommen nur darauf an, ob der Angekl. das zu Verdeckende für eine (Betrugs-)
„Straftat“ gehalten hat; zur eventuellen „Ermöglichungsabsicht“ in diesem Fall
Jäger JA 2020, 787 (789).

24 Jäger JA 2020, 787 (788) vermisst lediglich die Auseinandersetzung mit BGHSt 32,
88 = NJW 1984, 500 (zum „Mieterrücken“), s. dazu auch Jäger, Examens-Repetito-
rium Strafrecht Besonderer Teil, 8. Aufl. 2019, Rn. 291 f.

25 S. Fahl/Winkler Meinungsstreite StrafR BT II, 5. Aufl. 2020, § 263 Rn. 17; s. auch
Swoboda NStZ 2005, 467 („Schokolade statt Haschisch“) sowie Fischer, 68. Aufl.
2021, StGB § 263 Rn. 108m. zahlr. weit. Nachw.

26 BGH NStZ-RR 2018, 221 = StV 2019, 85 mAnm Wachter = JuS 2018, 719 mAnm
Jahn.

27 Abl. deshalb Jahn JuS 2018, 719 (721).
28 Bereits in BGHSt 8, 254 (256) = NJW 1956, 151 hat der BGH den wirtschaftlichen

Vermögensbegriff auch auf illegale Organisationen erstreckt.
29 S. zur Strafbarkeit von IS-Heimkehrerinnen zuletzt BGH NStZ 2020, 26 mAnm

Fahl.
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& SACHVERHALT

Auf einer Internetplattform fällt Klaus Kemper (K) am 4.6.2019 ein Wohnmobil ins Auge.
Das Modell ist jungen Baujahrs, weist eine geringe Laufleistung auf und wird – wie K
feststellt – deutlich unter Marktwert angeboten. Eingestellt hat das Inserat die Privatperson
Viktor Volkmann (V). Telefonisch verständigen sich V und K am selben Tag unter dem
Vorbehalt der Richtigkeit der Angaben des V, wovon sich K vor Ort noch überzeugen
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BeckRS 2018, 36558.
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möchte, „das Geschäft“ abzuschließen. Dessen Vollzug soll am darauffolgenden Sonntag,
dem 9.6.2019, erfolgen.

An besagtem Sonntag macht sich der in Münster lebende K auf den Weg zu der zuvor von V
erhaltenen (Privat-)Adresse in der Nähe der holländischen Grenze. Ungefähr auf halber
Strecke erhält er einen Anruf des V. Da dieser noch einen letzten Kurzurlaub mit dem
Wohnmobil habe machen wollen, stehe das Wohnmobil aktuell auf einem in Deutschland
gelegenen Rastplatz in der Nähe der holländischen Grenze. V bittet K daher, dieses doch dort
abzuholen.

Dort angekommen stellt K fest, dass das Wohnmobil tatsächlich der Beschreibung entspricht.
Er lässt sich von V die Zulassungsbescheinigung Teil II (früher „Kfz-Brief“) vorlegen. Aus
dieser geht hervor, dass V alleiniger Halter des Fahrzeugs ist. Bei dem Dokument handelt es
sich jedoch um eine Fälschung, was zwar auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, jedoch
bei einer etwas eingehenderen Untersuchung – auch durch den K – hätte festgestellt werden
können. K zeigt sich ungeachtet dessen zufrieden und es kommt abredegemäß zum Vollzug
des Geschäfts.

Einige Wochen später meldet sich Emil Eigentümlich (E) bei K und teilt diesem mit – was
zutrifft –, dass ihm das Wohnmobil einige Zeit zuvor entwendet worden war. Er verlangt es
deshalb von K heraus.

Frage 1: Zu Recht?

Nachdem K mit „seinem“ Wohnmobil nach Münster zurückgekehrt ist, präsentiert er es stolz
seinem Nachbarn Norbert Niffler (N). N bittet K, sich dieses „die Tage mal ausleihen zu
dürfen“. K bietet N an, den Wagen gleich mitzunehmen und ihn für eine Woche leihweise zu
nutzen. Die beiden vereinbaren, dass N am darauffolgenden Sonntag, dem 16.6.2019, das
Wohnmobil gegen Abend in der Einfahrt des K abstellen, den Schlüssel unter einem Blumen-
topf neben der Eingangstür verstecken und ihn per SMS hierüber informieren soll. K selbst
kommt an diesem Tag erst spät von einer Geschäftsreise zurück.

Bereits kurz nach seiner Abfahrt am nächsten Tag gelangt N zu der Erkenntnis, dass er das
Wohnmobil nicht mehr hergeben will. Da ein Kaufangebot an K aussichtslos scheint, will er
dem K nach seiner Rückkehr mitteilen, dass das Wohnmobil während seiner Reise gestohlen
wurde. Kurz darauf verwirft er diesen Gedanken jedoch wieder. Abredegemäß stellt er am
frühen Abend des 16.6.2019 den Wagen auf dem Grundstück des K ab, legt die Schlüssel
unter den Blumentopf und informiert K per Kurznachricht hierüber, nachdem er das Grund-
stück wieder verlassen hat. Dieser bedankt sich umgehend auf gleichem Wege.

Wenige Stunden später und noch vor der Rückkehr des K begibt sich N abermals auf das
Grundstück des K, nimmt den noch unter dem Blumentopf liegenden Schlüssel wieder an
sich und fährt mit dem Wohnmobil davon. Wenige Tage später verstirbt N. Noch bevor sich
Alleinerbe Simon Sorglos (S) mit der Erbschaft auseinandersetzen konnte, teilt K ihm mit,
dass er darauf besteht, sein Wohnmobil zurück zu erhalten.

Frage 2: Bestehen Ansprüche des K gegen S?

Bearbeitervermerk: Beide Fragen sind zu bearbeiten. Auf vertragliche Ansprüche ist nicht einzugehen.
Der Ausgangsfall ist mit 1/3, die Fortsetzung mit 2/3 der Gesamtleistung gewichtet.

& LÖSUNG

ZU FRAGE 1

A. ANSPRUCH E GEGEN K AUF HERAUSGABE DES WOHNMOBILS, § 985 BGB

E könnte gegen K einen Anspruch auf Herausgabe des Wohnmobils gem. § 985 BGB haben.

I. Anspruchsgegner: Besitzer

Nachdem V dem K die Zugriffsmöglichkeit verschafft hat, übt dieser die tatsächliche Herr-
schaft über das Wohnmobil aus, die auch von seinem Besitzwillen getragen ist. Somit ist K
unmittelbarer Besitzer iSd §§ 854 ff. BGB und damit tauglicher Anspruchsgegner.
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